
Solalindenstraße: Wiederherstellung der ursprünglichen
Haltregelung

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 02069 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 – Trudering-Riem vom 25.03.2021

Sehr geehrter Herr Ziegler,

wir kommen zurück auf den o.g. genannten Antrag vom 25.03.2021, der von Ihnen mit 
folgender Maßgabe beschlossen wurde: 

„Der BA bittet um:
- Geschwindigkeitsmessung via MOR durch LHM oder Polizei und Wiedervorlage
nach Vorliegen von Ergebnissen
- Verschmälerung des Park-Bereichs westlich der Ein- und Ausfahrt
Nr. 47 / #47a um einen Stellplatz zur Schaffung einer etwas breiteren 
Ausweichzone/Aufstellfläche für sich begegnende Pkw sowie einer
übersichtlicheren Ausfahrtssituation
- eine rechtlich verbindliche Einschätzung der Legalität des
Vorgartenstellplatzes durch LBK“

Nach Prüfung des Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen: 

Geschwindigkeitsmessung: 

Die Solalindenstraße ist bereits Bestandteil des regelmäßigen Messprogramms der Kom-
munalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im KVR. Die KVÜ erhält einen Abdruck dieses 
Schriftverkehrs und wird hiermit gebeten, den Bezirksausschuss über etwaige 
Messergebnisse zu informieren. 
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Verschmälerung des Park-Bereichs:

Das zur Rede stehende eingeschränkte Haltverbot vor dem Anwesen Solalindenstraße 47 / 
47a konnte zwischenzeitlich bereits um eine Autolänge nach Westen verschoben werden. 

Einschätzung der Lokalbaukommission (LBK) zu Vorgartenstellplatz Solalindenstraße 54a

Die LBK teilte auf Anfrage mit, dass ihr der konkrete Umstand bereits bekannt sei. Aus 
Gründen insb. des Datenschutzes können im Rahmen dieses Schriftverkehrs jedoch keine 
weiteren Angaben zur Sache gemacht werden.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.
An das Direktorium HA II / BA-Geschäftsstelle Ost (per Email)
m.d.B.u.K. unter Bezug auf die Zuleitung vom 08.04.2021

An MOR Beschlusswesen 
zum Eintrag ins RIS

III. Über MOR-GB2-2.1.1.1
zum Austrag aus der Masterliste 

WV bei MOR-GB2-2.1.1.1 SB

gez.
MOR-GB2-2.1.1.1
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